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Anordnung Nr. 8*
Über die Verrechnung der Abschreibungen 

in die Selbstkosten und die Bildung des Fonds 
für Generalreparaturen.
Vom 2. Dezember 1964

Auf Grund der §§ 9 und 10 der Verordnung vom 
30. Januar 1964 über die Abschreibungen für Grund
mittel und die Bildung des Fonds für Generalreparatu
ren (.GBl. II S. 120) wird im Einvernehmen mit dem 
Vorsitzenden des Volkswirtschaftsrates folgendes an
geordnet:

9 Anordnung Nr. 7 (GBl. III Nr. 49 S. 451)

§ 1
(1) Der Geltungsbereich der Anordnung vom 18. Fe

bruar 1964 über die Verrechnung der Abschreibungen 
in die Selbstkosten und die Bildung des Fonds für Ge
neralreparaturen (GBl. Ill S. 157) wird auf die Vereini
gungen Volkseigener Betriebe und deren volkseigene 
Betriebe (im folgenden WB — Zentrale — und VEB ge
nannt) der

WB Pharmazeutische Industrie,
WB Plastverarbeitung,
VVB Hochspannungsgeräte und Kabel,
WB Baumwolle,
VVB Bastfaser,


